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Sachverhalt

Eine UB schließt einen Lizenzvertrag mit 

einem ausländischen Anbieter von Daten-

banken ab. Es wird nun behauptet, zusätz-

lich zu der an den deutschen Fiskus zu ent-

richtenden Umsatzsteuer in Höhe von 19% 

müsse die UB weitere 15% des Netto-Rech-

nungsbetrags als „Quellensteuer“ einbehal-

ten und an das Bundeszentralamt für 

Steuern abführen.

Ein Gespenst geht um in 

Deutschland – das Gespenst 

der Quellensteuer
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Frage

Besteht eine Quellensteuerpflicht von Daten-

banklizenzen oder eJournal-Subskriptionen 

bei Lizenzgebern mit Sitz im Ausland?

Antwort







§ 50a EStG   

Steuerabzug bei beschränkt Steuerpflichtigen

Die Einkommensteuer wird bei beschränkt Steuerpflichtigen im 

Wege des Steuerabzugs erhoben 

…

3. bei Einkünften, die aus Vergütungen für die Überlassung der 

Nutzung oder des Rechts auf Nutzung von Rechten, insbe-

sondere von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten, 

von gewerblichen, technischen, wissenschaftlichen und ähn-

lichen Erfahrungen, Kenntnissen und Fertigkeiten, zum Beispiel 

Plänen, Mustern und Verfahren, herrühren, sowie bei Einkünften, 

die aus der Verschaffung der Gelegenheit erzielt werden, einen 

Berufssportler über einen begrenzten Zeitraum vertraglich zu 

verpflichten (§ 49 Absatz 1 Nummer 2, 3, 6 und 9),



Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 

(EStDV 1955)

§ 73a Begriffsbestimmungen

(1) ...

(2) Urheberrechte im Sinne des § 50a Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes 
sind Rechte, die nach Maßgabe des Urheberrechtsgesetzes 
vom 9. September 1965 (BGBl. I S. 1273), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 7. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2349), in 
der jeweils geltenden Fassung geschützt sind.

(3) Gewerbliche Schutzrechte im Sinne des § 50a Absatz 1 
Nummer 3 des Gesetzes sind Rechte, die nach Maßgabe 

1. des Designgesetzes,

2. des Patentgesetzes,

3. des Gebrauchsmustergesetzes oder

4. des Markengesetzes

geschützt sind.



Kommentar zum Einkommensteuergesetz / Lademann. - Stuttgart [u.a.] : 

Boorberg, 19XX. - Losebl.-Ausg.

Erscheint in verschiedenen Auflagen. - Früher mit der Verfasser-Angabe: 

Lademann ; Söffing ; Brockhoff. - Enth. ausserdem: Einkommensteuergesetz. 

- Parallelausgabe auf CD-ROM u.d.T.: Lademann EStG-context.

Beil. zum Nachtrag 197:  ISBN 3-415-00555-0



Vier Begründungen gegen
eine Quellensteuerpflicht

1. Lizenzvertrag

2. „Herrschende Meinung“ in Wissenschaft

3. Rechtsprechung

4. Bundesfinanzministerium



1. Lizenzvertrag (Beispiele)

Agreement does not transfer any rights or title in the Product(s) except

the right to access and use …“

Ownership of Intellectual Property: 

All right, title and interest in the Licensed Materials and all intellectual property 

rights related thereto, including but not limited to content, data, trademarks, 

copyrights, and any derivative works derived therefrom, shall be and remain with 

the xxx and its licensor(s). Neither Licensee nor Member Sites nor Authorized 

Users shall have any right, title or interest in the Licensed Materials nor in 

any related intellectual property rights except as expressly set forth herein. 



§ 15 UrhG Allgemeines

(1) Der Urheber hat das ausschließliche Recht, sein Werk in körperlicher Form zu ver-
werten; das Recht umfaßt insbesondere 

1. das Vervielfältigungsrecht (§ 16),

2. das Verbreitungsrecht (§ 17),

3. das Ausstellungsrecht (§ 18).

(2) Der Urheber hat ferner das ausschließliche Recht, sein Werk in unkörperlicher Form 
öffentlich wiederzugeben (Recht der öffentlichen Wiedergabe). Das Recht der öffent-
lichen Wiedergabe umfasst insbesondere 

1. das Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht (§ 19),

2. das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung (§ 19a),

3. das Senderecht (§ 20),

4. das Recht der Wiedergabe durch Bild- oder Tonträger (§ 21),

5. das Recht der Wiedergabe von Funksendungen und von öffentlicher Zugänglich-
machung (§ 22).

(3) Die Wiedergabe ist öffentlich, wenn sie für eine Mehrzahl von Mitgliedern der Öffent-
lichkeit bestimmt ist. Zur Öffentlichkeit gehört jeder, der nicht mit demjenigen, der das 
Werk verwertet, oder mit den anderen Personen, denen das Werk in unkörperlicher 
Form wahrnehmbar oder zugänglich gemacht wird, durch persönliche Beziehungen 
verbunden ist.



Urheberpersönlichkeits- und 

Verwertungsrechte

 Veröffentlichung § 12 UrhG

 Anerkennung als Urheber § 13 UrhG

 Verwertung & öff. Wiedergabe § 15 UrhG

 Vervielfältigung § 16 UrhG

 Verbreitung § 17 UrhG

 Ausstellung § 18 UrhG

 Aufführung § 19 UrhG

 Öffentliche Zugänglichmachung § 19a UrhG

 Funksendung § 20 UrhG

 Bild- & Tonträger § 21 UrhG



Lese- und Suchberechtigung

 Leseberechtigung

 Suchberechtigung

= keine Regelung im UrhG

Ja, und was heißt das?

 Werkgenuss



Werkgenuss



2. Herrschende Meinung

 „Nach Auffassung … der wohl hM (WB/Heerma Rn 10; sa. Peifer S. 102 f) 

wird die reine Benutzung des Werkes … urheberrechtlich nicht erfasst.“

Dreier/Schulze, Urheberrechtsgesetz 5. Aufl. 2015, § 15 Rn 20

 „ …so erstreckt sich das Verwertungsrecht nicht auf den rezeptiven Genuss 

des Werkes durch Lesen, Hören oder Anschauen; dieser ist frei und be-

darf nicht der Erlaubnis des Urhebers.“ 

Beck'scher Online-Kommentar Urheberrecht, Ahlberg/Götting 11. Aufl.

2016 § 15 Rn 11 

 Schulze NJW 2014, 721

 Marly EuZW 2014, 616

 v. Ungern-Sternberg in Schricker/Loewenheim, UrheberR, 4. Aufl. 2010, 

§ 15 Rn. 11



3. Ständige Rechtsprechung

Urteil des Bundesgerichtshofs vom 4. 10. 1990.

BGHZ 112, 264-278.

"Die Benutzung eines Werkes als solche ist kein

urheberrechtlich relevanter Vorgang. Dies gilt für

das Benutzen eines Computerprogramms ebenso

wie für das Lesen eines Buches, das Anhören einer

Schallplatte, das Betrachten eines Kunstwerkes

oder eines Videofilms."

Bestätigt in:

BGH GRUR 1994, 363 (364 f.)

BGH GRUR 1997, 215 (217)



4. Bundesfinanzministerium



München 2 Juli 2013



http://www.bundesfinanzministerium.de/ustae



München 2 Juli 2013



1Zwischenergebnis

Suchen & Lesen

= Werkgenuss einer Datenbank

= nicht urheberrechtlich geregelt

Wird also nicht als urheberrecht-

liches Nutzungsrecht vertraglich 

überlassen.

http://www.saferchildren.eu/fileadmin/saferchildren/mai-2015/img/baby-84627.png



Druckberechtigung 

 Druckberechtigung

=  Ausdruck aus Datenbank (e-Journal)

=  Herstellen einer Kopie

 Vervielfältigungsrecht >>> UrhG



§ 87c UrhG 

Schranken des Rechts des Datenbankherstellers

(1) Die Vervielfältigung eines nach Art oder Umfang wesentlichen 
Teils einer Datenbank ist zulässig

1. zum privaten Gebrauch; dies gilt nicht für eine Datenbank, deren 
Elemente einzeln mit Hilfe elektronischer Mittel zugänglich sind,

2. zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch, wenn und soweit 
die Vervielfältigung zu diesem Zweck geboten ist und der wissen-
schaftliche Gebrauch nicht zu gewerblichen Zwecken erfolgt,

3. für die Benutzung zur Veranschaulichung des Unterrichts, sofern 
sie nicht zu gewerblichen Zwecken erfolgt.

In den Fällen der Nummern 2 und 3 ist die Quelle deutlich anzu-
geben.

(2) Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe eines 
nach Art oder Umfang wesentlichen Teils einer Datenbank ist zu-
lässig zur Verwendung in Verfahren vor einem Gericht, einem 
Schiedsgericht oder einer Behörde sowie für Zwecke der öffent-
lichen Sicherheit.



§ 87e UrhG 

Verträge über die Benutzung einer Datenbank

Eine vertragliche Vereinbarung, durch die sich der Eigen-
tümer eines mit Zustimmung des Datenbankherstellers durch 
Veräußerung in Verkehr gebrachten Vervielfältigungsstücks 
der Datenbank, der in sonstiger Weise zu dessen Gebrauch 
Berechtigte oder derjenige, dem eine Datenbank aufgrund 
eines mit dem Datenbankhersteller oder eines mit dessen Zu-
stimmung mit einem Dritten geschlossenen Vertrags zugäng-
lich gemacht wird, gegenüber dem Datenbankhersteller ver-
pflichtet, die Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche 
Wiedergabe von nach Art und Umfang unwesentlichen Teilen

der Datenbank zu unterlassen, ist insoweit unwirksam, 

als diese Handlungen weder einer normalen Auswertung der 
Datenbank zuwiderlaufen noch die berechtigten Interessen des 
Datenbankherstellers unzumutbar beeinträchtigen.



Downloads & Ausdrucke

Vervielfältigungsrecht (Datenbank):                                       

§§ 87c Abs. 1 & 2, 87e  UrhG

 nach Art und Umfang wesentlicher Teil = zulässig

 (zum privaten Gebrauch)

 zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch

 für Unterrichtszwecke

 für hoheitliche Zwecke

 nach Art und Umfang unwesentlicher Teil = zulässig

 für jedweden Zweck

 vertragliches Verbot = unwirksam



2Zwischenergebnis

Ausdruck = Vervielfältigungsrecht

Zulässig gemäß UrhG ohne Zustimmung 

des Urhebers

Muß also nicht vertraglich überlassen 

werden.

http://www.clipartpanda.com/categories/printer-20clipart





Endergebnis

These von Holthaus & Feldmann ist falsch

Benutzung ( = Werkgenuss) und Nutzung haben im 

Urheberrecht unterschiedliche Bedeutung

Durch einen Lizenzvertrag zur Benutzung einer aus-

ländischen Datenbank werden keine geschützten 

Rechte i.S. von § 50a Abs. 1 Ziff. 3 EStG übertragen.



Pinkernell/Ditz, FR 2001, 1193-1206:

„Besitzt die XYZ dagegen nur ein einfaches Nutzungsrecht, das die Vervielfältigung 

und die Nutzungsüberlassung an ihre Kunden beinhaltet, liegt u. E. ein „echter” Lizenz-

vertrag vor, so dass die Zahlungen als Lizenzgebühren gem. Art. 12 Abs. 2 DBA-USA zu 

qualifizieren sind; ein deutsches Quellenbesteuerungsrecht besteht nicht.“

Kessler/Wald, IStR 2015, 889-895:

„Bei Datenbankanwendungen … stehen dem Lizenznehmer bei bestimmungsgemäßem 

Gebrauch regelmäßig keine Verwertungsrechte iSv § 15 UrhG zu. … Es kann nicht 

gewollt sein, eine einfache Gebrauchsüberlassung ohne zusätzliche Nutzbarmachung 

dem Quellensteuerabzug zu unterwerfen.“

Endergebnis bestätigt von:



Endergebnis bestätigt von:

„Die erforderlichen Rechte für den Kunden, der die Software/Datenbank 

über ihm zur Verfügung gestellte Zugangsdaten nutzt, sind regelmäßig 

keine Urheberrechte nach dem UrhG. Denn weder der bloße Programm-

ablauf, als routinemäßige Anwendung, noch der mit der Nutzung notwendig 

verbundene Aufruf der Bildschirmmaske begründen eine Überlassung von 

Urheberrechten.“
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